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Vermittlungsabsprachen der Bundesagentur mit ausländischen Arbeits-
verwaltungen in Anspruch nimmt, eine Gebühr (Vermittlungsgebühr) 
erheben. Die Vorschriften des Verwaltungskostengesetzes sind anzuwen-
den. 
(4) Der Arbeitgeber darf sich den Aufwendungsersatz oder die Vermitt-
lungsgebühr weder ganz noch teilweise von der vermittelten Arbeitnehme-
rin oder dem vermittelten Arbeitnehmer oder einem Dritten weder ganz 
noch teilweise erstatten lassen. 
 
§ 44 43 Anordnungsermächtigung 
Die Bundesagentur wird ermächtigt, durch Anordnung die gebührenpflich-
tigen Tatbestände für die Vermittlungsgebühr zu bestimmen und dabei 
feste Sätze vorzusehen. Für die Bestimmung der Gebührenhöhe können 
auch Aufwendungen für Maßnahmen, die geeignet sind, die Eingliederung 
ausländischer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in die Wirtschaft und 
in die Gesellschaft zu erleichtern oder die der Überwachung der Einhal-
tung der zwischenstaatlichen Vereinbarungen oder Absprachen über die 
Vermittlung dienen, berücksichtigt werden. 
 
Viertes Kapitel: Leistungen an Arbeitnehmer 
 
Erster Abschnitt: Vermittlungsunterstützende Leistungen 
 
Zweiter Abschnitt: Aktivierung und berufliche Eingliederung 
 
§ 45 44 Förderung aus dem Vermittlungsbudget 
(1) Ausbildungsuchende, von Arbeitslosigkeit bedrohte Arbeitsuchende 
und Arbeitslose können aus dem Vermittlungsbudget der Agentur für 
Arbeit bei der Anbahnung oder Aufnahme einer versicherungspflichtigen 
Beschäftigung gefördert werden, wenn dies für die berufliche Eingliede-
rung notwendig ist. Sie sollen insbesondere bei der Erreichung der in der 
Eingliederungsvereinbarung festgelegten Eingliederungsziele unterstützt 
werden. Die Förderung umfasst die Übernahme der angemessenen Kosten, 
soweit der Arbeitgeber gleichartige Leistungen nicht oder voraussichtlich 
nicht erbringen wird. 
(2) Nach Absatz 1 kann auch die Anbahnung oder die Aufnahme einer 
versicherungspflichtigen Beschäftigung mit einer Arbeitszeit von mindes-
tens 15 Stunden wöchentlich in einem anderen Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union, einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum oder in der Schweiz gefördert werden. 
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(3) Die Agentur für Arbeit entscheidet über den Umfang der zu erbringen-
den Leistungen; sie kann Pauschalen festlegen. Leistungen zur Sicherung 
des Lebensunterhalts sind ausgeschlossen. Die Förderung aus dem Ver-
mittlungsbudget darf die anderen Leistungen nach diesem Buch nicht 
aufstocken, ersetzen oder umgehen. 
 
§ 46 45 Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung 
(1) Ausbildungsuchende, von Arbeitslosigkeit bedrohte Arbeitsuchende 
und Arbeitslose können bei Teilnahme an Maßnahmen gefördert werden, 
die ihre berufliche Eingliederung durch 
1. Heranführung an den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt, 
2. Feststellung, Verringerung oder Beseitigung von Vermittlungshemm-

nissen, 
3. Vermittlung in eine versicherungspflichtige Beschäftigung, 
4. Heranführung an eine selbständige Tätigkeit oder 
5. Stabilisierung einer Beschäftigungsaufnahme 
unterstützen (Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliede-
rung). Für die Aktivierung von Arbeitslosen, deren berufliche Eingliede-
rung aufgrund von schwerwiegenden Vermittlungshemmnissen, insbeson-
dere auf Grund der Dauer ihrer Arbeitslosigkeit, besonders erschwert ist, 
sollen Maßnahmen gefördert werden, die nach inhaltlicher Ausgestaltung 
und Dauer den erhöhten Stabilisierungs- und Unterstützungsbedarf der 
Arbeitslosen berücksichtigen. Versicherungspflichtige Beschäftigungen 
mit einer Arbeitszeit von mindestens 15 Stunden wöchentlich in einem 
anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Ver-
tragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum sind 
den versicherungspflichtigen Beschäftigungen nach Satz 1 Nr. Nummer 3 
gleichgestellt. Die Förderung umfasst die Übernahme der angemessenen 
Kosten für die Teilnahme, soweit dies für die berufliche Eingliederung 
notwendig ist. Die Förderung kann auf die Weiterleistung von Arbeitslo-
sengeld beschränkt werden. 
(2) Die Dauer der Einzel- oder Gruppenmaßnahmen muss ihrem deren 
Zweck und ihrem Inhalt entsprechen. Soweit Maßnahmen oder Teile von 
Maßnahmen nach Absatz 1 bei oder von einem Arbeitgeber durchgeführt 
werden, dürfen diese jeweils die Dauer von vier Wochen nicht überschrei-
ten. Die Vermittlung von beruflichen Kenntnissen in Maßnahmen zur 
Aktivierung und beruflichen Eingliederung darf die Dauer von acht Wo-
chen nicht überschreiten. Maßnahmen des Dritten Abschnitts zur Förde-
rung der Berufsausbildung sind ausgeschlossen. 
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Sechster Vierter Abschnitt: Förderung der bBeruflichen Weiterbil-
dung 
 
§ 77 81Grundsatz  
(1) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können bei beruflicher Weiter-
bildung durch Übernahme der Weiterbildungskosten gefördert werden, 
wenn 
1. die Weiterbildung notwendig ist, um sie bei Arbeitslosigkeit beruflich 

einzugliedern, eine ihnen drohende Arbeitslosigkeit abzuwenden oder 
weil bei ihnen wegen fehlenden Berufsabschlusses die Notwendigkeit 
der Weiterbildung anerkannt ist, 

2. vor Beginn der Teilnahme eine Beratung durch die Agentur für Arbeit 
erfolgt ist sie vor Beginn der Teilnahme beraten hat und  

3. die Maßnahme und der Träger der Maßnahme für die Förderung zuge-
lassen sind. 

Als Weiterbildung gilt die Zeit vom ersten Tag bis zum letzten Tag der 
Maßnahme mit Unterrichtsveranstaltungen, es sei denn, die Maßnahme ist 
vorzeitig beendet worden. 
(2) Anerkannt wird die Notwendigkeit der Weiterbildung bei Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmern wegen fehlenden Berufsabschlusses, wenn 
sie 
1. über einen Berufsabschluss verfügen, jedoch auf Grund einer mehr als 

vier Jahre ausgeübten Beschäftigung in an- oder ungelernter Tätigkeit 
eine dem Berufsabschluss entsprechende Beschäftigung voraussicht-
lich nicht mehr ausüben können, oder 

2. nicht über einen Berufsabschluss verfügen, für den nach bundes- oder 
landesrechtlichen Vorschriften eine Ausbildungsdauer von mindestens 
zwei Jahren festgelegt ist.; Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer oh-
ne einen solchen Berufsabschluss, die noch nicht drei Jahre beruflich 
tätig gewesen sind, können nur gefördert werden, wenn eine berufli-
che BerufsAausbildung oder eine berufsvorbereitende Bildungsmaß-
nahme aus in der ihrer Person des Arbeitnehmers liegenden Gründen 
nicht möglich oder nicht zumutbar ist. 

Zeiten der Arbeitslosigkeit, der Kindererziehung und der Pflege eines 
Angehörigen der Pflegestufe I bis III stehen Zeiten einer Beschäftigung 
nach Satz 1 Nummer 1 gleich.  
(3) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden durch Übernahme der 
Weiterbildungskosten zum nachträglichen Erwerb des Hauptschulab-
schlusses oder eines gleichwertigen Schulabschlusses gefördert, wenn  
1. sie die Voraussetzungen für die Förderung der beruflichen Weiterbil-

dung nach Absatz 1 erfüllen und 
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2. eine erfolgreiche Teilnahme zu erwarten ist, dass sie an der Maßnah-
me erwarten lassen erfolgreich teilnehmen werden. 

Absatz 2 Satz 1 Nummer. 2 Satz 2 zweiter Halbsatz gilt entsprechend. Die 
Leistung wird nur erbracht, soweit sie nicht für den gleichen Zweck durch 
Dritte erbracht wird. Die Agentur für Arbeit hat darauf hinzuwirken, dass 
sich die für die allgemeine Schulbildung zuständigen Länder an den Kos-
ten der Maßnahme beteiligen. Leistungen Dritter zur Aufstockung der 
Leistung bleiben anrechnungsfrei. 
(4) Der Arbeitnehmerin oder Ddem Arbeitnehmer wird das Vorliegen der 
Voraussetzungen für eine Förderung bescheinigt (Bildungsgutschein). Der 
Bildungsgutschein kann zeitlich befristet sowie regional und auf bestimm-
te Bildungsziele beschränkt werden. Der von der Arbeitnehmerin oder 
vom Arbeitnehmer ausgewählte Träger hat der Agentur für Arbeit den 
Bildungsgutschein vor Beginn der Maßnahme vorzulegen. Die Agentur für 
Arbeit kann auf die Ausstellung eines Bildungsgutscheins bei beschäftig-
ten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern verzichten, wenn der Arbeit-
geber und die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer damit einverstanden 
sind. 
(5) Für die berufliche Weiterbildung von Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern, bei denen die Notwendigkeit der Weiterbildung wegen eines 
fehlenden Berufsabschlusses nach Absatz 2 anerkannt ist, können Arbeit-
geber durch Zuschüsse zum Arbeitsentgelt gefördert werden, soweit die 
Weiterbildung im Rahmen eines bestehenden Arbeitsverhältnisses durch-
geführt wird. Die Zuschüsse können bis zur Höhe des Betrags erbracht 
werden, der sich als anteiliges Arbeitsentgelt für weiterbildungsbedingte 
Zeiten ohne Arbeitsleistung errechnet; dieses umfasst auch den darauf 
entfallenden pauschalierten Arbeitgeberanteil am Gesamtsozialversiche-
rungsbeitrag. 
 
§ 82 Förderung besonderer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können bei beruflicher Weiterbil-
dung durch volle oder teilweise Übernahme der Weiterbildungskosten 
gefördert werden, wenn  
1. sie bei Beginn der Teilnahme das 45. Lebensjahr vollendet haben,  
2. sie im Rahmen eines bestehenden Arbeitsverhältnisses für die Zeit der 

Teilnahme an der Maßnahme weiterhin Anspruch auf Arbeitsentgelt 
haben,  
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werden. Verringert sich das Arbeitsentgelt nach den Sätzen 1 und 2, ist eine Aus-
gleichszahlung in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen dem Arbeitsentgelt bei 
dem abgebenden Träger zum Zeitpunkt des Übertritts und dem jeweiligen Arbeitsent-
gelt bei dem aufnehmenden Träger zu zahlen.

§ 6d Jobcenter
Die gemeinsamen Einrichtungen nach § 44b und die zugelassenen kommunalen Trä-
ger nach § 6a führen die Bezeichnung Jobcenter.

Kapitel 2: Anspruchsvoraussetzungen

§ 7 LeistungsbBerechtigte
(1) Leistungen nach diesem Buch erhalten Personen, die 
1. das 15. Lebensjahr vollendet und die Altersgrenze nach § 7a noch nicht erreicht 

haben,
2. erwerbsfähig sind,
3. hilfebedürftig sind und
4. ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben (er-

werbsfähige Hilfebedürftige Leistungsberechtigte).
Ausgenommen sind 
1. Ausländerinnen und Ausländer, die weder in der Bundesrepublik Deutschland 

Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer oder Selbständige noch auf Grund des § 2 
Abs. 3 des Freizügigkeitsgesetzes/EU freizügigkeitsberechtigt sind, und ihre Fa-
milienangehörigen für die ersten drei Monate ihres Aufenthalts,

2. Ausländerinnen und Ausländer, deren Aufenthaltsrecht sich allein aus dem 
Zweck der Arbeitsuche ergibt, und ihre Familienangehörigen,

3. Leistungsberechtigte nach § 1 des Asylbewerberleistungsgesetzes.
Satz 2 Nr. 1 gilt nicht für Ausländerinnen und Ausländer, die sich mit einem Aufent-
haltstitel nach Kapitel 2 Abschnitt 5 des Aufenthaltsgesetzes in der Bundesrepublik 
Deutschland aufhalten. Aufenthaltsrechtliche Bestimmungen bleiben unberührt.
(2) Leistungen erhalten auch Personen, die mit erwerbsfähigen Hilfebedürftigen Leis-
tungsberechtigten in einer Bedarfsgemeinschaft leben. Dienstleistungen und Sach-
leistungen werden ihnen nur erbracht, wenn dadurch 
1. die Hilfebedürftigkeit der Angehörigen der Bedarfsgemeinschaft beendet oder 

verringert,
2. Hemmnisse bei der Eingliederung der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen Leis-

tungsberechtigten beseitigt oder vermindert
werden. Zur Deckung der Bedarfe nach § 28 erhalten die dort genannten Personen 
auch dann Leistungen für Bildung und Teilhabe, wenn sie mit Personen in einem 
Haushalt zusammenleben, mit denen sie nur deshalb keine Bedarfsgemeinschaft bil-
den, weil diese auf Grund des zu berücksichtigenden Einkommens oder Vermögens 
selbst nicht leistungsberechtigt sind.
(3) Zur Bedarfsgemeinschaft gehören 
1. die erwerbsfähigen Hilfebedürftigen Leistungsberechtigten,
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2. die im Haushalt lebenden Eltern oder der im Haushalt lebende Elternteil eines 
unverheirateten erwerbsfähigen Kindes, welches das 25. Lebensjahr noch nicht 
vollendet hat, und die im Haushalt lebende Partnerin oder der im Haushalt leben-
de Partner dieses Elternteils,

3. als Partnerin oder Partner der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen Leistungsberech-
tigten
a) die nicht dauernd getrennt lebende Ehegattin oder der nicht dauernd ge-

trennt lebende Ehegatte,
b) die nicht dauernd getrennt lebende Lebenspartnerin oder der nicht dauernd 

getrennt lebende Lebenspartner,
c) eine Person, die mit dem erwerbsfähigen Hilfebedürftigen der erwerbs-

fähigen leistungsberechtigten Person in einem gemeinsamen Haushalt so 
zusammenlebt, dass nach verständiger Würdigung der wechselseitige Wil-
le anzunehmen ist, Verantwortung füreinander zu tragen und füreinander 
einzustehen,

4. die dem Haushalt angehörenden unverheirateten Kinder der in den Nummern 
1 bis 3 genannten Personen, wenn sie das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben, soweit sie die Leistungen zur Sicherung ihres Lebensunterhalts nicht aus 
eigenem Einkommen oder Vermögen beschaffen können.

(3a) Ein wechselseitiger Wille, Verantwortung füreinander zu tragen und füreinander 
einzustehen, wird vermutet, wenn Partner 
1. länger als ein Jahr zusammenleben,
2. mit einem gemeinsamen Kind zusammenleben,
3. Kinder oder Angehörige im Haushalt versorgen oder
4. befugt sind, über Einkommen oder Vermögen des anderen zu verfügen.
(4) Leistungen nach diesem Buch erhält nicht, wer in einer stationären Einrichtung 
untergebracht ist, Rente wegen Alters oder Knappschaftsausgleichsleistung oder ähn-
liche Leistungen öffentlich-rechtlicher Art bezieht. Dem Aufenthalt in einer stationä-
ren Einrichtung ist der Aufenthalt in einer Einrichtung zum Vollzug richterlich ange-
ordneter Freiheitsentziehung gleichgestellt. Abweichend von Satz 1 erhält Leistungen 
nach diesem Buch, 
1. wer voraussichtlich für weniger als sechs Monate in einem Krankenhaus (§ 107 

des Fünften Buches) untergebracht ist oder
2. wer in einer stationären Einrichtung untergebracht und unter den üblichen Be-

dingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens 15 Stunden wöchentlich 
erwerbstätig ist.

(4a) Leistungen nach diesem Buch erhält nicht, wer sich ohne Zustimmung des per-
sönlichen Ansprechpartners außerhalb des in der Erreichbarkeits-Anordnung vom 23. 
Oktober 1997 (ANBA 1997, 1685), geändert durch die Anordnung vom 16. Novem-
ber 2001 (ANBA 2001, 1476), definierten zeit- und ortsnahen Bereiches aufhält; die 
übrigen Bestimmungen dieser Anordnung gelten entsprechend. 
Erwerbsfähige Leistungsberechtigte erhalten keine Leistungen, wenn sie sich ohne 
Zustimmung des zuständigen Trägers nach diesem Buch außerhalb des zeit- und orts-
nahen Bereichs aufhalten und deshalb nicht für die Eingliederung in Arbeit zur Verfü-
gung stehen. Die Zustimmung ist zu erteilen, wenn für den Aufenthalt außerhalb des 
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